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Um was geht es?

2

Istanbuler Übereinkommen (IÜ) 

Nationales Zollrecht 

Vorübergehende Verwendung

Zollpapier und Sicherheitsleistung

Richtlinie 10-60
Carnet ATA

Anlagen des IÜ

Mindesterleichterungen

ZAVV

Fristen

Vorbereitung

Bestimmungen der ausl. Zollverwaltungen

Sportmaterial

Eventmaterial
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Vorübergehende Verwendung

Titel / Datum / AutorIn 3

Land der vorübergehenden 
Verwendung

Herkunftsland

Ausland
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Schritt für Schritt zum Ziel

Titel / Datum / AutorIn 4

Land der vorübergehenden 
Verwendung

Herkunftsland
Ausland

Art des Gegenstandes

Eigentümer

Verwender

Ein Profisurfer aus DE nimmt an einem Wettkampf im Engadin teil. Dafür nimmt er 5 Surfbretter in verschiedenen Grössen 
und mit verschiedenen Segeln mit. Nach dem Wettkampf wird er direkt an den nächsten Anlass in Italien weiterreisen.  
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Bestimmung der Anlage des IÜ
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Anlagen 
A Zollpapier
B. 1. Ausstellungen, Messen und Kongresse 
B. 2. Berufsausrüstung
B. 3. Behälter, Paletten, Umschliessungen und Muster
B. 4. Waren für Herstellungsverfahren 
B. 5. Unterricht, wissenschaftliche oder kulturelle Zwecke
B. 6. persönliche Gebrauchsgegenstände und Sportzwecke
B. 7. Werbematerial Fremdenverkehr
B. 8. Grenzverkehr
B. 9. humanitäre Zwecke
C Beförderungsmittel
D Tiere
E teilweise Befreiung von Abgaben
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Prüfung der Bestimmungen der Anlage

Titel / Datum / AutorIn 6

Hobbysportler als auch Profiathleten; nicht aber ein Markenvertreter, der 20 Surfbretter zum Testen mitführt 

Surfbrett muss einer Person mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland gehören

Carnet ATA nicht zwingend, nach Möglichkeit lediglich ein Verzeichnis und eine Wiederausfuhrverpflichtung

Frist Wiederausfuhr 12 Monate
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Umsetzung in den nationalen Vorschriften

Titel / Datum / AutorIn 7

Nationales Zollrecht:

Richtlinie 10-60:
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Schritt für Schritt zum Ziel

Titel / Datum / AutorIn 8

Land der vorübergehenden 
Verwendung

Herkunftsland

Ausland
Art des Gegenstandes

Eigentümer

Für die Durchführung einer Meisterschaft mietet Swiss Athletics im Ausland ein grosses Festzelt an. Auch wird ein Sponsoring-
vertrag mit einem ausländischen Autobauer abgeschlossen. Dieser erbringt mit 24 typengleichen Maybach-Limousinen seiner 
Repräsentationsflotte den Transport der vielen VIP-Gäste zwischen den Hotels und den Veranstaltungsorten in der Schweiz.  

Verwender / 
Mieter
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Bestimmung der Anlage des IÜ

Titel / Datum / AutorIn 9

Anlagen 
A Zollpapier
B. 1. Ausstellungen, Messen und Kongresse 
B. 2. Berufsausrüstung 
B. 3. Behälter, Paletten, Umschliessungen und Muster
B. 4. Waren für Herstellungsverfahren 
B. 5. Unterricht, wissenschaftliche oder kulturelle Zwecke
B. 6. persönliche Gebrauchsgegenstände und Sportzwecke
B. 7. Werbematerial Fremdenverkehr
B. 8. Grenzverkehr
B. 9. humanitäre Zwecke
C Beförderungsmittel
D Tiere
E teilweise Befreiung von Abgaben

(Zeltbauer)
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Prüfung der Bestimmungen der Anlage
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Berufsausrüstung ist sehr umfassend zu verstehen, wenige Einschränkungen betreffend die Verwendung gibt es aber. 

Bedingungen gem. Buchstabe a) und b) erfüllt, Buchstabe c) hingegen nicht (das Zelt wird von 
inländischen Festbesuchern benutzt)
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Umsetzung in den nationalen Vorschriften
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Nationales Zollrecht:

Richtlinie 10-60:

• Art. 58 Zollgesetz
• Art. 30 – 37 Zollverordnung
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Prüfung der Bestimmungen der Anlage
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Auszug aus den Begriffsbestimmungen der Anlage C (solche gibt es in jeder Anlage) 

Beförderungsmittel auch zur gewerblichen Verwendung zulässig

Voraussetzungen erfüllt (FZ wird vom ausländischen Autobauer verwendet; Gäste 
sind Passagiere)
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Prüfung der Bestimmungen der Anlage
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Grösstmögliche Erleichterung im IÜ

Die Schweiz hat diesen Vorbehalt gemacht und verbietet gewerblichen Binnenverkehr mit 
ausländischen FZ grundsätzlich.
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Umsetzung in den nationalen Vorschriften
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Nationales Zollrecht

Vorübergehende Verwendung ist hier nicht möglich
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Fazit 
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Personen mit Sitz oder Wohnsitz in einem anderen Land als dem der vorübergehenden Verwendung können sich 
grundsätzlich auf das IÜ berufen. Wenn die in den Anlagen erwähnten Voraussetzungen erfüllt sind, ist in der 
Regel das Carnet ATA das Zollpapier, welches alle Grenzformalitäten (also die Ausfuhr aus dem Herkunftsland, die 
Einfuhr in das Land der vorübergehenden Verwendung, die Wiederausfuhr aus demselben und die Wiedereinfuhr  
in das Herkunftsland) und die Sicherheitsleistung abdeckt. 

Beispiel:
Inländische Sportler, Mannschaften oder Verbände nehmen im Ausland mit ihrem Material an Veranstaltungen 
teil.

Sind die Voraussetzung nach dem IÜ nicht erfüllt, so ist die vorübergehende Verwendung nicht ausgeschlossen, 
aber insbesondere von den nationalen Vorschriften des Landes der vorübergehenden Verwendung abhängig. Ein 
Carnet ATA ist in diesen Fällen nicht zulässig und es muss das Zollverfahren des Herkunftslandes und unabhängig 
davon jenes des Landes der vorübergehenden Verwendung durchlaufen werden (zwei unabhängige 
Zollverfahren). Zudem ist für die auf den Waren lastenden Abgaben üblicherweise eine Sicherheit zu leisten.   

Beispiel:
Inländische Verbände mieten im Ausland Eventmaterial für die Durchführung eines Anlasses.
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?
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• Istanbuler Übereinkommen

• Richtlinie R 10-60

• Internetseite BAZG vorübergehende Einfuhr

• Internetseite BAZG vorübergehende Ausfuhr

• Vereinigung Handelskammern   

Nützliche Links

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4685_4685_4685/de
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/r-10-60_voruebergehende_verwendung.pdf.download.pdf/R-10-60.pdf
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/besondere-einfuhrverfahren/voruebergehende-einfuhr.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/informationen-firmen/ausfuhr-aus-der-schweiz/besondere-ausfuhrverfahren/voruebergehende-ausfuhr.html
https://www.sihk.ch/?lang=de
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Fragen / Auskünfte / Informationen

Kontaktdaten der Regionalebenen 
Anlaufstelle insbesondere für
• die Koordination von regionalen Anlässen
• die Beurteilung von Gesuchen um Binnentransporte 

Auskunftszentrale 
allgemeine Anlaufstelle für Fragen aus dem ganzen Zollbereich

Tel. +41 58 467 15 15
Kontaktformular E-Mail

Direktion in Bern 
Anlaufstelle insbesondere für die Koordination von Grossanläsen mit nationalem Charakter
aufgabenvollzug@bazg.admin.ch

https://www.bazg.admin.ch/bazg/de/home/das-bazg/organisation/operationen/adressen-zoll.html
https://www.kontakt-formular.bazg.admin.ch/home
mailto:aufgabenvollzug@bazg.admin.ch
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